
Arbeitnehmerbezogene Erfassung der täglichen Arbeitszeit (1)  (BRTV-Bau, AEntG, MiLoG, SGB IV)

Arbeitgeber:      Aufbewahrung: mind. 2 Jahre

Arbeitnehmer: Monat/Jahr:  

Kalender Beginn Ende Dauer (abzüglich Pausenzeiten) West / Ost (2)

Tag (xx : xx) (xx : xx) Stunden, Minuten  W / O eintragen
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(1) Diese muss spätestens bis zum Ablauf des 7. auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden
Kalendertages vorliegen.
(2) Nur für Aufzeichnungspflichten nach § 19 AEntG erforderlich, nicht nach § 17 MiLoG.


